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Niederschrift 
Sitzung des Ortsgemeinderates Mettendorf 

 

Sitzung am 17.11.2016 

Sitzungsort Mettendorf 

Sitzungsraum Hotel/Restaurant Kickert 

Sitzungsbeginn 20:00 Uhr 

Sitzungsende 00:00 Uhr 

 
 
Das Ergebnis der Beratungen ergibt sich aus der folgenden Niederschrift. 
 
 
Genehmigt und wie folgt unterschrieben 
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Teilnehmerverzeichnis 
 
 
Ortsgemeinderat Mettendorf - Stimmberechtigt 
 
Nr. Name Vorname Funktion Anwesenheit  

1  Lentes jun. Paul Ortsbürgermeister der 
Ortsgemeinde 

anwesend J 

2  Thielen Egon 1. Beigeordneter der 
Ortsgemeinde 

anwesend J 

3  Walzer Reinhold Beigeordneter der Orts-
gemeinde 

anwesend J 

4  Ewen Franz-Josef Mitglied des Ortsge-
meinderates 

anwesend J 

5  Wagner Ernst Mitglied des Ortsge-
meinderates 

entschuldigt J 

6  Pelzer Winfried Mitglied des Ortsge-
meinderates 

anwesend J 

7  Kwiatkowski Nikolaus Mitglied des Ortsge-
meinderates 

anwesend J 

8  Denzer Dirk Mitglied des Ortsge-
meinderates 

entschuldigt J 

9  Host Helmut Mitglied des Ortsge-
meinderates 

anwesend J 

10  Meiers Albert Mitglied des Ortsge-
meinderates 

anwesend J 

11  Kolbet Helmut Mitglied des Ortsge-
meinderates 

anwesend J 

12  Koch Marko Mitglied des Ortsge-
meinderates 

anwesend J 

13  Antony Karl-Heinz Mitglied des Ortsge-
meinderates 

anwesend J 

14  Fandel Dietmar Mitglied des Ortsge-
meinderates 

anwesend J 

15  Elsen Daniel Mitglied des Ortsge-
meinderates 

anwesend J 

16  Reuter Guido Mitglied des Ortsge-
meinderates 

entschuldigt J 

17  Mettel Elmar Mitglied des Ortsge-
meinderates 

anwesend J 

 
 
 
Ortsgemeinderat Mettendorf - Nicht Stimmberechtigt 
 
Nr. Name Vorname Funktion Anwesenheit  

1  Böhmer Olaf Forstamtsleiter anwesend N 

2  Hubertus Thorsten Revierleiter anwesend N 

 
 
 
Weitere anwesende Teilnehmer 
 
Nr. Funktion Name Vorname Ort  

1  Büroleiter Stadler Jürgen Menningen V 
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Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und begrüßte die Anwesenden. Er stellte fest, dass form- 
und fristgerecht zu dieser Sitzung eingeladen worden sei und dass der Ortsgemeinderat Met-
tendorf beschlussfähig sei. 
 
Hiergegen und gegen Form und Inhalt der Niederschrift  über die Sitzung des Ortsgemeindera-
tes Mettendorf vom 12.09.2016, die zwischenzeitlich übersandt worden war, wurden keine Ein-
wände erhoben.  
 
Herr Lentes verwies anschließend auf die in der Einladung für die heutige Sitzung bekannt ge-
gebene Tagesordnung. Der Vorsitzende schlug vor, in die Tagesordnung im öffentlichen Teil 
den Beratungspunkt „Einführung und Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes“ als TOP 1 und 
den Beratungspunkt „Wahl eines neuen Mitgliedes im Wirtschaftsförderungs- und Fremdenver-
kehrsausschuss sowie eines neuen stellvertretenden Mitgliedes im Forst- und Wegebauaus-
schuss“ als TOP 2 noch zusätzlich aufzunehmen. 
 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag – einstimmig – zu. 
 
Daraufhin gab Herr Lentes die Tagesordnung wie folgt bekannt: 
 

Tagesordnung 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1 Einführung und Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes 

 
2 Wahl eines neuen Mitgliedes im Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsaus-

schuss sowie eines neuen stellvertretenden Mitgliedes im Forst- und Wegebauaus-
schuss 
 

3 Beratung und Beschlussfassung des Forstwirtschaftsplanes 2017 
 

4 Beratung und Beschlussfassung des Forstwirtschaftsplanes 2018 
 

5 Beratung und Beschlussfassung über das Forsteinrichtungswerk 2017 
 

6 Tourismusfinanzierung; Änderung der Rechtsgrundlagen zur Erhebung von Fremden-
verkehrs- und Kurbeiträgen 
 

7 Bauwerksprüfung nach DIN 1076 
 

8 Anfragen und Mitteilungen 
 

  
 
Nichtöffentliche Sitzung 
 
1 Verlängerung des Mietvertrages der Zahnarztpraxis 

 
2 Bau- und Grundstücksangelegenheiten 

 
3 Anfragen und Mitteilungen 
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Öffentliche Sitzung 
 
TOP 1 
 
Einführung und Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes 
 
Der Vorsitzende führte aus, dass das Ratsmitglied Ramona Weiler aus persönlichen Gründen 
aus dem Ortsgemeinderat ausgeschieden ist. Nachfolger aufgrund des Ergebnisses der Kom-
munalwahl vom 25.05.2014 ist Herr Elmar Mettel. 
 
Daraufhin verpflichtete der Vorsitzende Herrn Mettel unter dem Hinweis auf die Bestimmungen 
der Gemeindeordnung, insbesondere über § 20 = Schweigepflicht, § 21 = Treuepflicht, § 22 = 
Ausschließungsgründe und § 30 = Rechte und Pflichten der Ratsmitglieder, namens der Orts-
gemeinde Mettendorf. Die Verpflichtung wurde per Handschlag und mit dem Hinweis auf die 
gewissenhafte Erfüllung seiner Amtspflicht bekräftigt. 
 
 
 
 
 
TOP 2 
 
Wahl eines neuen Mitgliedes im Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss 
sowie eines neuen stellvertretenden Mitgliedes im Forst- und Wegebauausschuss 
 
Der Vorsitzende informierte den Rat darüber, dass das bisherige Ratsmitglied Ramona Weiler, 
die beiden vorgenannten Ehrenämter inne hatte. Aus dem Rat wurde vorgeschlagen, Ratsmit-
glied Marko Koch als neues Mitglied im Wirtschaftsförderungs- und Fremdenverkehrsausschuss 
zu wählen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 1 
 
 
Aus dem Rat wurde weiterhin vorgeschlagen, Ratsmitglied Daniel Elsen als neues stellvertre-
tendes Mitglied im Forst- und Wegebauausschuss zu wählen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 1 
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TOP 3 
 
Beratung und Beschlussfassung des Forstwirtschaftsplanes 2017 
 
 
Sachverhalt gemäß Beschlussvorlage 
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Finanzielle Auswirkungen 

Die Ansätze des Forstwirtschaftsplanes stellen die Vorgabe für die Haushaltsplanung im Pro-
dukt 55510 -Kommunale Forstwirtschaft - dar. Diese werden in den Produkthaushaltsplan über-
nommen.  
 
Beschluss 

Der Ortsgemeinderat beschließt den Forstwirtschaftplan, wie im Entwurf vorgelegt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 14 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
Entspricht: einstimmig angenommen 
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TOP 4 
 
Beratung und Beschlussfassung des Forstwirtschaftsplanes 2018 
 
 
Sachverhalt gemäß Beschlussvorlage 

Der Planentwurf wurde durch das Forstamt Neuerburg erstellt und wird dem Ortsgemeinderat 
zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. 
Nach vorheriger Terminabsprache war der zuständige Revierleiter Herr Hubertus zu diesem 
Tagesordnungspunkt anwesend. 
 
Herr Hubertus erklärte, dass im Jahre 2018 beabsichtigt ist, ca. 550 fm „schwaches“ Laubholz  
in Hanglage zu ernten, was natürlich ein geringeres Ertragsergebnis zur Folge hat. Für Neuan-
pflanzungen ist ein Betrag in Höhe von 5.000 € vorgesehen. Zum Wildschutz müsse u.a. ein 
kleines Gatter errichtet werden. Hier belaufen sich die Kosten auf voraussichtlich 1.200 €. 
 
Die übrigen Internen Kosten haben sich um ca. 1.500 € zu den Vorjahren erhöht. Hierzu führte 
Herr Böhmer, Leiter des Forstamtes Neuerburg, an, dass es sich um Revierdienstkosten han-
delt. Das Forstrevier Neuerburg ist ca. 700 ha verkleinert worden, da einige Verträge im Privat-
waldbereich 2014 gekündigt wurden und eine organisatorische Neuordnung erfolgen musste. 
Betroffen sind hauptsächlich die Forstreviere Mettendorf, Neuerburg und Geichlingen. Die Orts-
bürgermeister sollten ein entsprechendes Schreiben an die Zentralstelle der Forstverwaltung in 
Neustadt an der Weinstraße versenden und um Neustrukturierung des Forstreviers bitten. Hier-
zu wird es einen Tagesordnungspunkt in der nächsten Gemeinderatssitzung geben.  
 
Abschließend gab der Revierförster an, dass das Betriebsergebnis von -10-351 € sehr sicher 
geplant sei. Vermutlich werde ein besseres Ergebnis erreicht. 
 
Im Einzelnen sieht der Forstwirtschaftsplan 2018 wie folgt aus: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Planentwurf wurde ebenfalls durch das Forstamt Neuerburg erstellt und dem Ortsge-
meinderat zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. 
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Finanzielle Auswirkungen 

Die Ansätze des Forstwirtschaftsplanes stellen die Vorgabe für die Haushaltsplanung im Pro-
dukt 55510 -Kommunale Forstwirtschaft - dar. Diese werden in den Produkthaushaltsplan über-
nommen.  
 
 
Beschluss 

Der Ortsgemeinderat beschließt den Forstwirtschaftsplan 2018, wie im Entwurf vorgelegt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 14 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
Entspricht: einstimmig angenommen 
 
 
 
TOP 5 
 
Beratung und Beschlussfassung über das Forsteinrichtungswerk 2017 
 
 
Sachverhalt gemäß Beschlussvorlage 

Für den Gemeindewald läuft 2017 das bestehende Forsteinrichtungswerk ab. Dieses ist erneut 
zu beauftragen. Die Forsteinrichtung wird für körperschaftliche Betriebe zu 100 % der förderfä-
higen Kosten bezuschusst. Anfallende Mehrwertsteuer ist nicht förderfähig. Die Forsteinrichtung 
kann über die staatliche Forsteinrichtung oder über private Sachverständige beauftragt werden. 
Im Falle der Beauftragung privater Sachverständiger müssen allerdings die anfallende Mehr-
wertsteuer von der Ortsgemeinde selbst gezahlt werden. Bei staatlichen Forsteinrichtungen fällt 
keine Mehrwehrsteuer an. Das Forsteinrichtungswerk stellt für eine 10-jährige Betriebsplanung 
(2017 bis 2026) die Grundlage für die jährlichen Wirtschaftspläne dar. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

Die Umsetzung des Forsteinrichtungswerkes erfolgt in den jeweiligen Forstwirtschaftplänen. 
 
 
Beschluss 

Der Ortsgemeinderat beschließt die Forsteinrichtung über die staatlichen Mitarbeiter (Zentral-
stelle der Forstverwaltung) durchführen zu lassen. Der Ortsbürgermeister wird beauftragt und 
ermächtigt die entsprechende Erklärung gegenüber der Forstverwaltung abzugeben (Anlage 
zum Schreiben vom 11.10.2016. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 14 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
Entspricht: einstimmig angenommen 
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TOP 6 
 
Tourismusfinanzierung; Änderung der Rechtsgrundlagen zur Erhebung von Fremden-
verkehrs- und Kurbeiträgen 
 
 
Sachverhalt gemäß Beschlussvorlage 
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Finanzielle Auswirkungen 

Mit dem Wegfall der Veranlagung der selbstständig tätigen Personen und Unternehmen ab dem 
Jahr 2017 mit dem Fremdenverkehrsbeitrag A ist mit Einnahmeverlusten in Höhe von             
ca. 4.300 € p.a. zu rechnen, die durch eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes kompen-
siert werden sollten. 
 
 
Beschluss 

Der Gemeinderat beschloss die Entscheidung bezüglich der Erhöhung des Gewerbesteuerhe-
besatzes bis zur Haushaltssitzung Anfang 2017 zurück zu stellen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 14 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
Entspricht: einstimmig angenommen 
 
 
 
 
TOP 7 
 
Bauwerksprüfung nach DIN 1076 
 
 
Sachverhalt gemäß Beschlussvorlage 

Vor dem Hintergrund eines älter werdenden Bauwerksbestandes und des stetig wachsenden 
Verkehrsaufkommens bekommt die Prüfung der Ingenieurbauwerke immer größere Bedeutung. 
Grundlage für die Überwachung und Prüfung der vorhandenen Brücken ist die DIN 1076 die 
als derzeit gültige Ausgabe November 1999 den Titel „Ingenieurbauwerke m Zuge von Straßen 
und Wegen, Überwachung und Prüfung“ trägt. In der DIN 1076 ist geregelt, was mit welchem 
Aufwand und mit welcher Qualifikation wie, wie oft und von wem zu prüfen ist. Die regelmäßige 
Prüfung und Überwachung stellt eine fortlaufende Erfassung des Zustandes der Bauwerke si-
cher. Hierdurch sollen Mängel und Schäden rechtzeitig erkannt werden, bevor sie zu einer Ge-
fahr werden. Die bei Bauwerksprüfungen mindestens durchzuführenden Leistungen sind in der 
DIN 1076 aufgeführt und vom Prüfer bzw. Überwacher entsprechend der bauwerksspezifischen 
Besonderheiten anzupassen. Die DIN 1076 ist somit das grundlegende technische Regelwerk 
für die Erfassung des Zustands von Ingenieurbauwerken. 
 
Zu Ingenieurbauwerken zählen: 
 

- Brücken  
die als Überführung von Verkehrswegen, Gewässer und 
tiefer liegende Gelände dienen, und zwar nur dann, wenn ihre lichte Weite 
zwischen den Widerlagern mehr als 2 m beträgt.  
 

- Tunnel 
Tunnelbauwerke zählen zu den Ingenieurbauwerken, wenn sie dem 
Verkehr dienen, und zwar sind damit alle geschlossenen Tunnelbauwerke 
gemeint, unabhängig von ihren Abmessungen. 
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- Stützmauern 
Die Stützbauwerke sind nur dann mit einzubeziehen, wenn sie Stützfunktionen 
gegenüber dem Erdreich, gegenüber von Straßenkörpern oder Gewässern 
ausüben und eine sichtbare Mindesthöhe von 1,50 m besitzen. 
Lärmschutzwände mit einer sichtbaren Höhe von über 2 m. 

 
Bauwerke die keine Ingenieurbauwerke im Sinne der Norm sind: 
 

- Durchlässe mit einer Öffnung bzw. lichten Weite von weniger als 2m 
- Einfache Rohrmasten für Signalanlagen oder Verkehrszeichen 
- Entwässerungsanlagen 
- Stützbauwerke mit weniger als 1,5 m sichtbarer Höhe 
- Lärmschutzwände mit weniger als 2 m sichtbarer Höhe 
- Steilwände 
- Erdbauwände 
- Drahtgitterkörbe mit Steinfüllungen, (Gabionen) 

 
 
Die Ingenieurbauwerke sind alle 6 Jahre einer Hauptprüfung und alle 3 Jahre einer einfa-
chen Prüfung zu unterziehen.  
Sonderprüfungen sind nach größeren, den Zustand der Ingenieurbauwerke beeinflussen-
den Ereignisse, durchzuführen. Hierbei handelt es sich um Prüfungen infolge von Hoch-
wassereinflüssen, Unfällen oder außergewöhnlichen Beschädigungen infolge Anpralls. 
Die Sonderprüfung ersetzt weder die Haupt-, noch die einfache Prüfung. 
 
Es ist beabsichtigt eine Sammelausschreibung für 2016/17 im Bereich der Verbandsge-
meinde Südeifel durchzuführen.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 

 
Beschluss 

Der Ortsgemeinderat stimmt der regelmäßigen Prüfung der betroffenen Bauwerke, auch der 
Fußgängerbrücke am Gewerbegebiet, zu. Die Verwaltung wird ermächtigt, zu den Prüfungen 
bis auf weiteres turnusgemäß Preisanfragen geeigneter Anbieter einzuholen und die Leistungen 
jeweils an den Mindestbietenden zu vergeben. 
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Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 14 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
Entspricht: einstimmig angenommen 
 
Der 1. Ortsbeigeordnete äußerte den Wunsche, zu den Prüfungen mit eingeladen zu werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP 8 
 
Anfragen und Mitteilungen 
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